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3. Besondere Prüfungsfälle 
 

3.1 Tragfähigkeit der Landesfinanzen: Ist Schleswig-Holstein zu hoch 
verschuldet? 
 
Die hohe Inflation und die Zinswende der Europäischen Zentralbank hin-
terlassen deutliche Spuren im Landeshaushalt. Und weitere Herausforde-
rungen zeichnen sich ab: Vor allem der demografische Wandel, also die 
Alterung der Gesellschaft, dämpft bereits in den nächsten Jahren das 
Wirtschaftswachstum und damit die Steuereinnahmen erheblich. Hinzu 
kommen steigende Ausgaben für die Pensionen und Beihilfen der Beam-
ten. 
 
Um festzustellen, wie es langfristig um die Landesfinanzen bestellt ist, hat 
der LRH bereits 2022 eine Tragfähigkeitsanalyse erstellt.1 Tragfähigkeit 
bedeutet, dass ein Land langfristig alle laufenden Ausgaben und den 
Schuldendienst aus den Steuereinnahmen finanzieren kann. Gelingt dies 
unter der derzeitigen Finanzpolitik absehbar nicht, droht ein starker An-
stieg der Schuldenquote. Um das zu vermeiden, müsste das Land seine 
Finanzpolitik ändern - konkret: die Einnahmen erhöhen oder die Ausgaben 
senken. Diesen Anpassungsbedarf bezeichnet man als Tragfähigkeitslü-
cke. Die Tragfähigkeitsanalyse erfordert demnach eine langfristige Projek-
tion der Schuldenquote. Dazu hat der LRH die Einnahmen und Ausgaben 
sowie das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes unter verschiedenen 
Szenarien bis 2060 projiziert.  
 
Ergebnis der Tragfähigkeitsanalyse: Je nach Szenario hat das Land ei-
ne Tragfähigkeitslücke von 0,7 bis 1,0 % des schleswig-holsteinischen 
BIP, bzw. zwischen 700 Mio. und 1 Mrd. € in heutigen Preisen. Das be-
deutet nicht, dass in jedem Jahr eine Verringerung der Ausgaben im Ver-
gleich zum Vorjahr erforderlich ist. Vielmehr müsste das Land seine Aus-
gabenquote (Verhältnis zwischen Ausgaben und BIP) um diesen Betrag 
auf ein dauerhaft niedrigeres Niveau absenken, um die Schuldenquote 
langfristig stabil zu halten. Denn das Land hat kaum Möglichkeiten, seine 
Einnahmen substantiell zu erhöhen. 
 

                                                      
1  Vgl. Landesrechnungshof Schleswig-Holstein (2022), Tragfähigkeit der Landesfinanzen, 

Bericht gemäß § 99 LHO, abrufbar unter landesrechnungshof-sh.de. 
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Abbildung 1: Ausgabenquote / Ausgaben 
Quelle: Eigene Darstellung LRH. 

 
Dabei war der starke Zinsanstieg des vergangenen Jahres in den Szenari-
en noch gar nicht enthalten und dürfte die Tragfähigkeit eher negativ be-
einflusst haben. Zwar hat zugleich die hohe Inflation 2022 zu einem star-
ken Anstieg des nominalen BIP und damit zu einer Reduktion der 
Schuldenquote geführt. Dies wird aber langfristig nur einen geringen Ein-
fluss auf die Schuldenquote haben.1 Zudem ist der LRH in seiner Prüfung 
von eher optimistischen Annahmen ausgegangen und hat beispielsweise 
vom Auftreten größerer Krisenereignisse abstrahiert. 
 
Die Ergebnisse sind damit nach wie vor aktuell und deuten darauf hin, 
dass die Schuldenquote des Landes derzeit zu hoch ist. Das Finanzminis-
terium sollte daher künftig einmal pro Legislaturperiode einen eigenen Be-
richt zur Tragfähigkeit der Landesfinanzen vorlegen. Dieser könnte neben 
dem demografischen Wandel auch weitere Herausforderungen wie den 
Klimaschutz und den Erhalt der Infrastruktur beinhalten.2 Entscheidend ist, 
dass ein solcher Tragfähigkeitsbericht konkrete Zielvorgaben für die 
Schuldenquote enthält. Diese Zielvorgaben müssen die Tragfähigkeit der 
Landesfinanzen dauerhaft sicherstellen und zudem einen Sicherheitspuffer 
für künftige Krisen beinhalten. 
 
Das Finanzministerium steht diesem Vorschlag ablehnend gegenüber. 
Es verweist in seiner Stellungnahme auf die große Unsicherheit langfristi-
ger Planungen und hält eine Ausweitung des Planungshorizonts für „wenig 
zielführend“. Zudem sei die Einhaltung der Schuldenbremse für die Lan-
desregierung ohnehin „zentral“. 

                                                      
1  Vgl. Hilscher / Raviv / Reis (2021), Inflating Away the Public Debt? An Empirical Assess-

ment. The Review of Financial Studies, 35(3), S. 1553-1595. 
2  Vgl. z. B. Bundesministerium der Finanzen, Langfristige Budgetprognose 2022, Wien 

2022, www.bmf.gv.at//themen/budget/das-budget/langfristige-budgetprognose.html. 
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Der LRH hält eine langfristige Betrachtungsweise dennoch für wichtig. Die 
Landesregierung sollte der Unsicherheit mit Szenario-Rechnungen und 
nicht mit dem Verzicht auf eine langfristige Planung begegnen.  
 
Das Bekenntnis zur Schuldenbremse macht eine langfristige Tragfähig-
keitsanalyse zudem nicht obsolet. Richtig ist zwar, dass der Verzicht auf 
Neuverschuldung die Tragfähigkeit in jedem Fall sicherstellen würde. Die 
Prüfung des LRH zeigt aber, dass dies in Zukunft deutlich schwerer fallen 
dürfte, weil die Steuereinnahmen nicht mit den demografiebedingten Aus-
gaben Schritt halten werden.  
 
Zudem kann der Landtag in Notsituationen eine Neuverschuldung aus-
nahmsweise zulassen. Bei der Frage, ob eine solche Notsituation vorliegt 
sowie bei der Tilgungsdauer kommt dem Landtag aber ein großer Ermes-
sensspielraum zu.1 So stellte der Landtag im Dezember 2022 trotz abseh-
bar hoher Steuermehreinnahmen fest, dass die Finanzlage „erheblich be-
einträchtigt“ sei und gewährte einen Notkredit von einer 
weiteren Milliarde €.2 Allerdings hat der Wissenschaftliche Dienst des 
Landtages inzwischen erhebliche Zweifel daran geäußert, ob eine solche 
finanzielle Notlage wirklich bestand.3 
 
Jüngst hat die Finanzministerin einen weiteren Notkredit für den Klima-
schutz ins Spiel gebracht.4 Gewährt der Landtag der Regierung auch in 
Zukunft hohe Notkredite mit langen Tilgungsfristen, gerät die Tragfähigkeit 
zunehmend in Gefahr. Diese Gefahr wird nicht dadurch geringer, dass das 
Finanzministerium eine Tragfähigkeitsanalyse ablehnt. 
 

3.2 Besondere Prüfungsfälle gemäß Medienstaatsvertrag 
 
Der Rechnungshof Baden-Württemberg hat die Haushalts- und Wirt-
schaftsführung der Baden-Badener Pensionskasse Versicherungsverein 
auf Gegenseitigkeit (bbp) in den Jahren 2013 bis 2018 geprüft. Die bbp ist 
eine Gemeinschaftseinrichtung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-
ten mit eigener Rechtspersönlichkeit. An der bbp sind alle Landesrund-
funkanstalten, die Deutsche Welle, das Deutschlandradio, das Zweite 
Deutsche Fernsehen (ZDF) sowie sechzehn Tochtergesellschaften und 
zwei Gemeinschaftseinrichtungen der Rundfunkanstalten beteiligt. 
 

                                                      
1  Vgl. Becker, Corona-Pandemie und Schuldenbremse in Schleswig-Holstein, Gutachten 

im Auftrag des Bundes der Steuerzahler Schleswig-Holstein e.V., Kiel, 2021, S. 18. 
2  Vgl. Landtagsdrucksache 20/431. 
3  Vgl. Umdruck 20/1279 S. 3 ff. und S. 17. 
4  Vgl. dpa-Meldung vom 16.03.2023. 
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Der Rechnungshof Baden-Württemberg hat insbesondere geprüft, welche 
Maßnahmen die Pensionskasse ergriffen hat, um die Folgen der Niedrig-
zinsphase am Kapitalmarkt zu bewältigen. Aufgrund der bestehenden ver-
traglichen Regelungen mit den ARD-Rundfunkanstalten blieb nur die Mög-
lichkeit, den sogenannten Rechnungszins für Altverträge abzusenken. 
Dieses löst Rückstellungsbedarfe bei den Rundfunkanstalten aus und da-
mit einen höheren Finanzbedarf, der durch Rundfunkbeiträge und/oder 
Einsparungen an anderer Stelle gedeckt werden muss. Der Rechnungshof 
Baden-Württemberg hält das Vorgehen der Pensionskasse für grundsätz-
lich nachvollziehbar, den Umfang der Rechnungszinsabsenkung aber nicht 
für zwingend erforderlich. 
 
Der Rechnungshof Baden-Württemberg hat seinen abschließenden Be-
richt über die Prüfung im Dezember 2022 veröffentlicht. Dieser Bericht ist 
im Internet abrufbar.1 
 
Der LRH kommt mit diesem Beitrag seiner Berichtspflicht nach § 37 Satz 3 
des Medienstaatsvertrags nach.  
 

  

                                                      
1  https://www.rechnungshof.baden-wuerttemberg.de/de/veroeffentlichungen/beratende-

aeusserungen/ 
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